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§ 30 00. LS

006. LS - 06. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

830

Freigegenstande, unverbindliche Ubungen und Férderunterricht

(1) Die Schiller kénnen sich zur Teilnahme an Freigegenstdnden und unverbindlichen Ubungen anmelden. Der
Schulleiter hat ihnen hiefiir eine Frist von mindestens drei Tagen und langstens einer Woche einzurdumen.

(2) Die Schulbehérde kann durch Verordnung die Zahl der Freigegenstande und unverbindlichen Ubungen, an denen
ein Schuiler teilnehmen darf, beschranken, wobei auf die Anforderungen des Lehrplanes der einzelnen Schulstufen im
Verhaltnis zur durchschnittlichen Belastbarkeit der Schiler Bedacht zu nehmen ist.

(3) Die Klassenkonferenz hat die Teilnahme eines Schiilers an Freigegenstianden bzw. unverbindlichen Ubungen
abzulehnen, wenn durch die Teilnahme daran der erfolgreiche AbschluR der Schulstufe in Frage gestellt erscheint.

(4) Schiiler, die infolge eines eingetretenen oder drohenden Leistungsabfalles oder im Fall eines Schulwechsels auf
Grund von Umstellungsschwierigkeiten eines zusatzlichen Lernangebotes in einem Pflichtgegenstand bedurfen,
kénnen sich zur Teilnahme am Forderunterricht anmelden. Der Schulleiter hat ihnen hiefur eine Frist von mindestens
drei Tagen und langstens einer Woche einzurdumen.

In Kraft seit 12.06.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/30
file:///

	§ 30 Oö. LS
	Oö. LS - Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


